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bürg , Delmenhorst und Cloppenburg , so wie

für jede nach dem 31 . May bey dem Zuraten,
Provisor oder Rechnungsführer der übrigen

Kirchspiels - Armen - Cassen angemeldete Forde¬
rung fünf Procent und für jeden fernem Mo¬

nat zwey Procent abgezogen werden.

Auf die aus dem General - Fonds zu be¬

richtigenden Rechnungen der Wundärzte und

Geburtshelfer findet jedoch obige Vorschrift keine
Anwendung . Zn Ansehnng dieser Forderungen

bleibt es vielmehr bey dem Regierungs - Circu¬
lar - Rescript an die Kreis -Physici vom Y. De-

cember 1831 . nach welchem diese Rechnungen,

mit den vorgeschriebenen Attesten versehen , für
das Calender - Zahr , worin die Forderung ent¬
standen ist , vor dem 1 . May des nächstfolgen¬

den Jahres bey dem General - Directorium

des Armen - Wesens eingereicht werden müs¬

sen , indem die nach diesem Termin einkom¬

menden Rechnungen unberücksichtigt bleiben,

wenn nicht vor demselben die Gründe angezeigt

werden , weshalb die Rechnung mit den vorge¬

schriebenen Attesten noch nicht eingebracht wer¬
den könne.

30 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 3 . December,  xubl . den 14.
Dec . 1834.

Auf Veranlassung des Höchstverordneten
Attestirung der

Rechnungen für
kranke Arme.



General - Directioriuins des Armen - Wesens

macht die Regierung , mit Bezugnahme auf
ihr unterm y . December 1834 . an die Kreis-
Physici , wegen Bezahlung der Curkosten für
Arme erlassenes Circular - Rescript , den Kreis-
physicis und sammtlichen Wundärzten und Ge¬

burtshelfern des Herzogthums hiemittelst zur
Nachachtung bekannt , daß die Rechnungen der¬
selben über von ihnen geschehene Verrichtungen
bey armen Kranken , wenn darauf vom Gene-
ral -Directorium des Armenwesens Rücksicht ge¬
nommen werden soll , von jetzt an , wörtlich

mit nachfolgenden Attesten versehen seyn müssen:

1) von Seiten des Kreis - Physicats dahin:

») daß die Cur mit einem bedeutenden
Zeitaufwands verbunden gewesen,

K) daß die Rechnung nach dem niedrigsten
Ansätze der Taxe vom 14 . April 1830.

(mit Ausschluß der Reise und Trans¬
portkosten ) angesetzt , event . bis auf da¬
hin herabgesetzt sey;

2 ) von Seiten der Spelialdirectisn des Ar¬
menwesens :

daß die Cur in deren Auftrag geschehen

sey , und daß dazu die etwa erforderli¬
chen Medicamente aus der Kirchspiels-

, Armen - Casse bewilligt worden.
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